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12. Garantie / Gewährleistung

Im Gewährleistungs- /Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren  
Fachhändler/ Verkäufer.

Beachten Sie, dass es im Zusammenhang mit einem externen USB-Speichermedium 
technisch bedingt zu Datenfehlern kommen kann. Wir als Hersteller des Receivers 
übernehmen keinerlei Haftung für Datenverlust oder Beschädigung im Zusammenhang 
mit dem Gebrauch der USB-Schni stelle und empfehlen vor der Nutzung von Datenträ-
gern am Receiver stets eine Datensicherung durchzuführen. Sollte ein angeschlosse-
nes USB-Speichermedium nicht mit dem Receiver kompatibel sein, stellt dies keinen 
Gewährleistungs- bzw. Garan efall dar. Dasselbe gilt für Video- und Tonformate. Durch 
die schnelle Video- und Audiocodec Entwicklung im Internet, ist es leider nicht immer 
möglich alle bzw. die neusten Codecs am Gerät verfügbar zu machen. Sollte eine
Video- oder Audiodatei am Gerät nicht abspielbar sein, stellt dies ebenfalls keinen  
Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.
Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche  
Nutzung geeignet.
Ein Absturz der Betriebs-Software stellt keinen Gewährleistungs bzw. Garantiefall dar.

WEEE-Hinweise
Dieses Gerät darf am Ende seiner Betriebszeit nicht zusammen mit dem Hausmüll 
entsorgt werden. Entsorgen Sie es getrennt von anderen Müllarten, und lassen Sie 
es verantwortungsbewusst recyceln, damit die Materialressourcen nachhaltig wieder-
verwendet werden können. Dies schützt Ihre Umwelt und Gesundheit vor möglichen 
Schäden, die durch unkontrollierte Müllentsorgung hervorgerufen werden
könnten.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Wir behalten uns Änderungen an der So ware oder Hardware, abweichend der 
Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung, vor.  
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
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1. Geltungsbereich
1) Gegenstand dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen von freenet TV (nachfolgend AGB freenet TV) 

sind die Leistungen der MEDIA BROADCAST GmbH, Erna-Scheffler-Straße 1, 51103 Köln (nachfolgend  
MEDIA BROADCAST oder auch MB) gegenüber dem Kunden im Zusammenhang mit dem Produkt  
„freenet TV“. Für jede Vereinbarung zwischen dem Kunden und MB über die vertragsgegenständlichen 
Leistungen von MB gelten diese AGB freenet TV, und zwar ausschließlich. Die Einzelheiten des Gegenstan-
des der jeweiligen Vereinbarung ergeben sich aus Ziffer 3 dieser AGB freenet TV und den in den Einzelver-
trägen (Ziffer 2 Abs. 2) getroffenen Regelungen.

2) Kunde kann nur ein Verbraucher i.S.v. § 13 BGB sein, der in Deutschland wohnt und das 18. Lebensjahr voll-
endet hat, also jemand, der Vereinbarungen über das Produkt freenet TV zu Zwecken abschließt, die nicht 
überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

3) Mit dem Abschluss dieses Grundvertrages (Ziffer 2 Abs. 1) zwischen MB und dem Kunden über Leistungen 
von MB im Zusammenhang mit dem Produkt freenet TV vereinbaren MB und der Kunde i.S.v. § 305 Abs. 3  
BGB bereits im Voraus generell die Geltung dieser AGB freenet TV für alle zukünftigen Einzelverträge (Zif-
fer 2 Abs. 2) zwischen den Vertragsparteien hinsichtlich des Produktes freenet TV, ohne dass es eines er-
neuten Hinweises auf diese oder einer erneuten Möglichkeit ihrer Kenntnisnahme für den Kunden bedarf, 
es sei denn, die Vertragsparteien verständigen sich auf eine andere Regelung.

2. Zustandekommen von Grundvertrag und Einzelverträgen  
 über das Produkt freenet TV
1) Die Bereitstellung in Form der Zugänglichmachung bestimmter verschlüsselter Programme zur Entschlüs-

selung durch MB stellt einen rechtsgeschäftlichen Antrag gemäß § 145 BGB auf Abschluss eines Grund-
vertrages hinsichtlich des Produktes freenet TV dar (Angebot), der dem Kunden in dieser Weise zugeht. 
Durch erstmaliges Aufrufen eines verschlüsselten Programms aus dem zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
Programmangebot des Produktes freenet TV nach Anschluss und Inbetriebnahme der Hardware (Ziffer 4 
Abs. 1) nimmt der Kunde dieses Angebot von MB an (Annahme). Hierdurch kommt der Grundvertrag zwi-
schen dem Kunden und MB hinsichtlich des Produktes freenet TV (nachfolgend Grundvertrag) zustande. 
MB verzichtet hinsichtlich der Annahmeerklärung des Kunden auf deren Zugang.

2) Die fortgesetzte Bereitstellung in Form der Zugänglichmachung bestimmter verschlüsselter Programme 
zur Entschlüsselung durch MB nach Ablauf der Gratisfreischaltung gemäß Ziffer 3 Abs. 2 oder nach Ablauf 
von kostenpflichtigen Freischaltungsphasen stellt jeweils einen rechtsgeschäftlichen Antrag gemäß § 145 
BGB auf Abschluss eines Einzelvertrages unter dem weiterhin bestehenden Grundvertrag hinsichtlich des 
Produktes freenet TV dar (Angebot auf Abschluss eines Einzelvertrages), der dem Kunden in dieser Weise 
jeweils zugeht. Durch Aktivierung eines vom Kunden zuvor entgeltlich erworbenen Freischaltcodes nimmt 
der Kunde dieses Angebot von MB auf Abschluss eines Einzelvertrages an (Annahme des Angebotes auf 
Abschluss eines Einzelvertrages); die Aktivierung kann der Kunde entweder telefonisch über die freenet TV  
Kundenhotline (0221/46708700) oder über www.freenet.tv vornehmen. Hierdurch kommt der jeweilige 
Einzelvertrag zwischen dem Kunden und MB hinsichtlich des Produktes freenet TV zustande (nachfolgend 
Einzelvertrag). MB verzichtet hinsichtlich der Annahmeerklärung des Kunden in Bezug auf den Abschluss 
des jeweiligen Einzelvertrages auf deren Zugang. Die weiteren Vertragsbedingungen des Einzelvertrages, 
insbesondere die Dauer der Freischaltung des freenet TV-Produktes, ergeben sich aus dem vom Kunden 
zuvor entgeltlich erworbenen Freischaltcode.

3) Der Kunde kann die für den Abschluss des jeweiligen Einzelvertrages nach vorstehendem Abs. 2 erforderli-
chen Freischaltcodes entweder im stationären Handel oder über www.freenet.tv entgeltlich erwerben.

3. Vertragsgegenstand von Grund- und Einzelverträgen; 
 Zusatzangebote Dritter
1) Gegenstand des Grundvertrages sowie der jeweiligen Einzelverträge zwischen dem Kunden und MB ist 

allein die technische Einräumung eines Zugangs zum entschlüsselten Empfang (nachfolgend Freischaltung) 
von über DVB-T2 verschlüsselt ausgestrahlten, privaten Free-TV-Programmen (nachfolgend freenet TV- 
Programmangebot). Die Bereitstellung der hierfür erforderlichen Hardware selbst (Ziffer 4 Abs. 1) sowie ein 
diesbezüglicher technischer Support im Hinblick auf die Installation und die allgemeine Fehlerbehebung 
sind nicht Gegenstand der Verträge.

2) Gegenstand des Grundvertrages nach Ziffer 2 Abs. 1 ist die Frei-schaltung des freenet TV-Programmange-
botes durch MB zu den in diesen AGB freenet TV sowie ggf. den Einzelverträgen niedergelegten Bedingun-
gen. MB gewährt dem Kunden während der Laufzeit des Grundvertrages, beginnend mit der erstmaligen 
Inbetriebnahme der Hardware (Ziffer 4 Abs. 1) durch den Kunden, eine Freischaltung des Programman-
gebotes, ohne dass der Kunde während dieser Zeit zur Zahlung eines Entgeltes als Gegenleistung für die 
Freischaltung verpflichtet ist (nachfolgend Gratisfreischaltung). Die Dauer der Gratisfreischaltung beträgt 
drei Monate.

3) Gegenstand des jeweiligen Einzelvertrages nach Ziffer 2 Abs. 2 ist nach der Gratisfreischaltung die weitere, 
kostenpflichtige Freischaltung des freenet TV-Programmangebotes durch MB für die mit dem Freischalt-
code bestimmte Dauer.

4) MB ist nicht für die Inhalte des freenet TV-Programmangebotes verantwortlich. Der Umfang und die Zu-
sammenstellung des freenet TV-Programmangebotes können sich während der Vertragslaufzeit ändern. 
Der Kunde hat keinen Anspruch auf einen bestimmten Inhalt des freenet TV-Programmangebotes im Rah-
men seines mit MB abgeschlossenen Grundvertrages bzw. abgeschlossener Einzelverträge, es sei denn, MB 
hat dem Kunden einen bestimmten Inhalt in Textform zugesagt. MB gewährleistet nicht, dass bestimmte 
Free-TV-Programme Teil des freenet TV-Programmangebotes sind. Insbesondere kann die Zusammen-
stellung des freenet TV-Programmangebotes bei der Nutzung von portabler Hardware (z. B. USB-Sticks) 
abweichen. Die jeweils aktuelle Zusammenstellung des freenet TV-Programmangebotes wird MB unter  
www.freenet.tv/programmangebot veröffentlichen.

5) Sofern im Zusammenhang mit dem Produkt freenet TV zusätzliche, separat von Dritten angebotene an-
dere Leistungen wie z. B. Video-on-Demand- oder Pay-TV-Angebote (Zusatzangebote Dritter) vom Kun-
den gebucht werden, sind bzw. werden diese nicht Gegenstand des Grundvertrages oder der unter dem 
Grundvertrag abgeschlossenen Einzelverträge zwischen dem Kunden und MB, sondern es gelten insoweit 
ausschließlich die zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Drittanbieter des Zusatzangebotes vereinbar-
ten vertraglichen Regelungen und Konditionen.

4. Nutzungsvoraussetzungen; Nutzungsrechte des Kunden;  
 Recht zur Sperre
1) Für die Freischaltung sowie für die tatsächliche Nutzung des Produktes freenet TV ist technische Voraus-

setzung, dass der Kunde über eine mit dem freenet TV-Logo sowie einer gerätespezifischen Identifika-
tionsnummer (nachfolgend „freenet TV-ID“) gekennzeichnete und somit von MB zertifizierte Hardware 
(z. B. Set-Top-Box, CI+-Modul, USB-Stick, nachfolgend Hardware) sowie über ein Wiedergabegerät (z. B. 
TV) und über eine sich im Empfangsgebiet von freenet TV befindende, vertikal ausgerichtete DVB-T-Emp-
fangsantenne (nachfolgend als Empfangsgeräte zusammengefasst) verfügt. Die mit dem freenet TV-Logo 
gekennzeichnete Hardware ist im Handel erhältlich. Der Kunde hat die Hardware separat und auf eigene 
Kosten zu erwerben.

2) Die mit dem freenet TV-Logo gekennzeichnete und somit von MB zertifizierte Hardware enthält eine Soft-
ware, mittels derer die Freischaltung erfolgt.

3) MB räumt dem Kunden ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, auf das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland beschränktes und zeitlich auf die jeweilige Dauer der Freischaltung gemäß Ziffer 3 Abs. 2 und 3  
dieser AGB freenet TV befristetes Nutzungsrecht an der auf der Hardware installierten Software zum 
Zwecke der jeweils vertragsgemäßen Entschlüsselung des freenet TV-Programmangebotes ein (nachfol-
gend Lizenz). Dem Kunden steht ausdrücklich nicht das Recht der öffentlichen Wiedergabe i.S.d. § 15 Abs. 2  
UrhG des entschlüsselten freenet TV-Programmangebotes zu. Der Kunde erhält die Lizenz ausschließlich 
für die private, nichtgewerbliche Nutzung.

4) Dem Kunden ist es daher insbesondere nicht gestattet,

 • die Software außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu nutzen,

 • die Nutzung der Software einer dritten Person außerhalb des eigenen privaten Haushalts zu  
 ermöglichen, 

 • die Software zur Entschlüsselung des freenet TV-Programmangebotes zu nutzen, wenn der Kunde das  
 freenet TV-Programmangebot einer Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit wiedergeben möchte,  
 z. B. als Betreiber einer Gaststätte, einer Fitness- und/oder Wellnesseinrichtung und in den allgemeinen  
 Aufenthaltsbereichen von Hotels, Krankenhäusern, Studentenwohnheimen, Campingplätzen und  
 Justizvollzugsanstalten,

 • die Software – soweit nicht gesetzlich zulässig und nicht abdingbar – zu vervielfältigen, zu bearbeiten,  
 umzugestalten, zu disassemblieren oder zu dekompilieren oder andere Verfahren auf sie anzuwenden,  
 die darauf abzielen, deren Quellcode oder deren Struktur zu erfahren oder Prozesse unberechtigt in  
 Erfahrung zu bringen oder zu beeinflussen, und

 • Handlungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen oder andere Geräte einzusetzen oder einsetzen  
 zu lassen, die dazu dienen oder dazu geeignet sind, verschlüsselte Programme unberechtigt zu ent- 
 schlüsseln und/oder unberechtigt entschlüsselt zu empfangen.

5) Die Nutzungsrechtseinräumung gilt für die Dauer der jeweiligen Freischaltung gemäß Ziffer 3 Abs. 2 und 3 
dieser AGB freenet TV.

6) MB ist berechtigt, die Lizenz des Kunden unverzüglich und ohne vorherige Ankündigung vorübergehend 
oder dauerhaft zu widerrufen und die Verwendung der Software zu sperren, wenn

 a. der Kunde die Software entgegen den Regelungen dieser AGB freenet TV, insbesondere entgegen  
 Ziffer 4 Abs. 5 dieser AGB freenet TV, verwendet oder

 b. auf Grund einer Rechtsverletzung, die der Kunde und/oder ein Dritter begangen hat, die unerlaubte 
 Nutzung der Software bzw. eine Umgehung der Verschlüsselung des Programmangebotes ermöglicht  
 wird.

5. Laufzeit und Kündigung der Verträge
1) Der Grundvertrag läuft auf unbeschränkte Zeit. Er kann vom Kunden jederzeit schriftlich und unter Angabe 

der freenet TV-ID mit einer Frist von zwei Kalenderwochen zum Monatsende gegenüber MB gekündigt 
werden, nicht jedoch vor Ablauf eines zum Zeitpunkt der Kündigung noch laufenden Einzelvertrages.

2) Der Einzelvertrag über die zeitlich befristete Freischaltung des freenet TV-Programmangebotes endet mit 
deren Ablauf automatisch, ohne dass es einer Kündigung seitens des Kunden bedarf.

3) Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

4) Da Vertragsgegenstand jeweils allein die Freischaltung des freenet TV-Programmangebotes durch MB für 
eine bestimmte Dauer ist, steht dem Kunden ein Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 
Grund in dem Fall nicht zu, in dem sich die Anzahl und/oder Zusammenstellung des Programmangebotes 
von freenet TV ändert (vgl. Ziffer 3 Abs. 4).

6. Vergütung
1) Der Kunde zahlt an MB für die Freischaltung des freenet TV-Programmangebotes für eine bestimmte Dauer 

außerhalb der Gratisfreischaltung eine Vergütung durch den Erwerb des jeweiligen Freischaltcodes.

2) Bei Erwerb des Freischaltcodes über www.freenet.tv können die Zahlungswege, die dem Kunden zur Verfü-
gung stehen, unter www.freenet.tv/preise eingesehen werden.

7. Rechte von MB
1) MB ist berechtigt, jederzeit und ohne vorherige Information des Kunden erforderliche unwesentliche vo-

rübergehende Leistungs-einstellungen und/oder -unterbrechungen zur Ausführung von betriebsbedingt 
oder technisch notwendigen Arbeiten vorzunehmen.

2) Daneben ist MB berechtigt, die Leistung einzustellen oder zu unterbrechen, wenn MB aufgrund gesetzli-
cher oder behördlicher Vorgaben hierzu verpflichtet wird.

3) MB ist berechtigt, die zur Freischaltung erforderliche und auf der Hardware installierte Software bzw. das 
Verschlüsselungssystem in unregelmäßigen Zeitabständen kostenfrei zu aktualiseren, zu ergänzen oder zu 
verändern. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Beibehaltung eines bestimmten Verschlüsselungssystems.

8. Haftung und Gewährleistung
1) MB haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend 

macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von MB, beruhen.

2) Soweit MB die leicht fahrlässige Verletzung einer vertragswesentlichen Hauptpflicht angelastet wird,  
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Ver-
letzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 
vertrauen kann, ist die Schadensersatzhaftung von MB auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt.

3) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unbe-
rührt.

4) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

5) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.

6) MB haftet nicht für die Inhalte des freenet TV-Programmangebotes oder des Zusatzangebotes Dritter, 
sofern nicht eigene Programm- oder Zusatzangebote von MB betroffen sind (z. B. multithek); es sind aus-
schließlich die jeweiligen Anbieter des Programmangebotes bzw. Zusatzangebotes für den jeweiligen Inhalt 
verantwortlich.

7) MB haftet nicht für die Einhaltung einer bestimmten Qualität des über freenet TV empfangbaren Pro-
grammangebotes, da Vertragsgegenstand ausschließlich die technische Einräumung eines Zugangs zum 
entschlüsselten Empfang von digital verschlüsselt ausgestrahlten, privaten Free-TV-Programmen ist. Die 
Qualität des über freenet TV empfangbaren Programmangebotes hängt von Faktoren ab, die außerhalb des 
Verantwortungsbereichs von MB liegen (z. B. von der Qualität der durch die Programmveranstalter bereit-
gestellten Signale oder auch von der Leistungsfähigkeit des vom Kunden eingesetzten Empfangsgerätes).

8) MB haftet nicht für etwaige Einschränkungen der Aufnahmemöglichkeiten von Programmangeboten und/
oder Wiedergabe von aufgezeichneten Programmangeboten.

9. Datenschutz
1) Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutz-gesetzes ist die MEDIA BROADCAST GmbH,  

Erna-Scheffler-Straße 1, 51103 Köln. MB erklärt, dass sie die datenschutzrechtlichen Vorschriften des Bun-
desdatenschutzgesetzes und anderer Rechtsvorschriften beachtet und einhält.

2) Personenbezogene Kundendaten werden von MB zum Zwecke der Vertragserfüllung, der Zahlungsabwick-
lung und des Kundenservice erhoben, verarbeitet und genutzt.

3) MB behält sich vor, im Rahmen der oben genannten Zwecke Dienstleister nach Ziffer 11 zu beauftragen und 
einzusetzen.

4) Der Kunde kann sein Recht auf Auskunft über seine gespeicherten Daten sowie ggf. sein Recht auf Berich-
tigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten unentgeltlich wahrnehmen.

5) Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten sowie bei Auskünf-
ten, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie bei Widerruf erteilter Einwilligungen kann sich 
der Kunde über die freenet TV-Kundenhotline oder über datenschutz@freenet TV an die verantwortliche 
Stelle wenden.

10. Einsatz von Subunternehmern
 MB ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Pflichten oder Wahrnehmung ihrer Rechte Dritte zu beauftragen (Sub-

unternehmer). MB haftet für die Leistungserbringung von Subunternehmern wie für eigenes Handeln.

11. Salvatorische Klausel
 Sollte eine Bestimmung in diesen AGB freenet TV oder eine sonstige vertragliche Regelung unwirksam sein 

oder werden, wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht be-
rührt. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Vertragspartei 
darstellen würde.

MIT DER INBETRIEBNAHME DER HARDWARE ERKLÄREN SIE SICH MIT DER GELTUNG DER ALLGEMEINEN  
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON freenet TV DER MEDIA BROADCAST GMBH EINVERSTANDEN

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON freenet TV DER MEDIA BROADCAST GMBH

Stand: Februar 2016, Version 1.0

Anbieter: MEDIA BROADCAST GmbH
   Erna-Scheffler-Straße 1, 51103 Köln
   Tel.: 0221/46708700
   E-Mail: info@freenet.tv

Beschwerden: Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an o. g.  
Kontaktdaten.

Art der Dienstleistung: Zugänglichmachung digital verschlüsselter 
TV-Programme zur Nutzung für begrenzte Zeit.

Bedingungen: Die Gratisfreischaltung beginnt mit dem erstmaligen 
Aufrufen eines verschlüsselten Programms aus dem zu diesem Zeit-
punkt bestehenden Programmangebot des Produktes freenet TV  
nach Anschluss und Inbetriebnahme der Hardware durch den Kun-
den. Die Dauer der Gratisfrei-schaltung beträgt drei Monate.

Nach Ablauf der Dauer der Gratisfreischaltung besteht eine weitere 
Nutzungsmöglichkeit des freenet TV-Angebotes jeweils durch ent-
geltpflichtigen Einzelerwerb von sog. Freischaltcodes seitens des 
Kunden gemäß den Bedingungen des jeweiligen Freischaltcodes 
für den darin bestimmten festen Zeitraum der Freischaltung, begin-
nend ab Einlösung des Freischaltcodes.

Laufzeit der Verträge: Der Grundvertrag wird unbefristet abge-
schlossen. Die Laufzeit der Einzelverträge richtet sich nach der je-
weils im Freischaltcode angegebenen Laufzeit der Freischaltung.

Preise/Gesamtpreis: Der Grundvertrag ist unentgeltlich. Der Preis 
des jeweiligen Einzelvertrages wird beim Erwerb des jeweiligen 
Freischaltcodes angegeben und richtet sich nach der vom Kunden 
gewählten Laufzeit der Freischaltung. Der Gesamtpreis aller Einzel-
verträge ist die Summe der Preise der einzelnen Freischaltcodes.

Fracht-, Liefer- und Versandkosten: Es werden keine Fracht-,  
Liefer- oder Versandkosten berechnet.

Termin der Leistungserbringung: Die Leistungserbringung zur 
Freischaltung des Programmangebotes wird nach Abschluss des 
Grundvertrages sowie des jeweiligen Einzelvertrages grundsätzlich 
innerhalb weniger Minuten erfolgen, längstens jedoch innerhalb ei-
ner Stunde.

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (MEDIA  
BROADCAST GmbH, Erna-Scheffler-Straße 1, 51103 Köln, E-Mail:  
widerruf@freenet.tv) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein 
mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Musterwiderrufsformular verwenden, was 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlun-
gen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mit-
teilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte be-
rechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufs-
frist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag 
zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertra-
ges unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich 
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht.

MUSTERWIDERRUFSFORMULAR

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte  
dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An die MEDIA BROADCAST GmbH
 Erna-Scheffler-Straße 1, 51103 Köln
 E-Mail: widerruf@freenet.tv

 Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)  
 abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der  
 folgenden Dienstleistung:

 freenet TV

 Bestellt am (*)/erhalten am (*)

 freenet TV-ID  
 (diese ist auf Ihrer Hardware vermerkt) 

 Name des/der Verbraucher(s)

 Anschrift des/der Verbraucher(s)

 Unterschrift des/der Verbraucher(s) 
 (nur bei Mitteilung auf Papier)

 Datum

 (*) Unzutreffendes durchstreichen.

VERBRAUCHERINFORMATIONEN
(gemäß Art. 246a des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) – Fernabsatzvertrag)

Stand: Februar 2016, Version 1.0

13. freenetTV AGB‘s
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1. Geltungsbereich
1) Gegenstand dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen von freenet TV (nachfolgend AGB freenet TV) 

sind die Leistungen der MEDIA BROADCAST GmbH, Erna-Scheffler-Straße 1, 51103 Köln (nachfolgend  
MEDIA BROADCAST oder auch MB) gegenüber dem Kunden im Zusammenhang mit dem Produkt  
„freenet TV“. Für jede Vereinbarung zwischen dem Kunden und MB über die vertragsgegenständlichen 
Leistungen von MB gelten diese AGB freenet TV, und zwar ausschließlich. Die Einzelheiten des Gegenstan-
des der jeweiligen Vereinbarung ergeben sich aus Ziffer 3 dieser AGB freenet TV und den in den Einzelver-
trägen (Ziffer 2 Abs. 2) getroffenen Regelungen.

2) Kunde kann nur ein Verbraucher i.S.v. § 13 BGB sein, der in Deutschland wohnt und das 18. Lebensjahr voll-
endet hat, also jemand, der Vereinbarungen über das Produkt freenet TV zu Zwecken abschließt, die nicht 
überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

3) Mit dem Abschluss dieses Grundvertrages (Ziffer 2 Abs. 1) zwischen MB und dem Kunden über Leistungen 
von MB im Zusammenhang mit dem Produkt freenet TV vereinbaren MB und der Kunde i.S.v. § 305 Abs. 3  
BGB bereits im Voraus generell die Geltung dieser AGB freenet TV für alle zukünftigen Einzelverträge (Zif-
fer 2 Abs. 2) zwischen den Vertragsparteien hinsichtlich des Produktes freenet TV, ohne dass es eines er-
neuten Hinweises auf diese oder einer erneuten Möglichkeit ihrer Kenntnisnahme für den Kunden bedarf, 
es sei denn, die Vertragsparteien verständigen sich auf eine andere Regelung.

2. Zustandekommen von Grundvertrag und Einzelverträgen  
 über das Produkt freenet TV
1) Die Bereitstellung in Form der Zugänglichmachung bestimmter verschlüsselter Programme zur Entschlüs-

selung durch MB stellt einen rechtsgeschäftlichen Antrag gemäß § 145 BGB auf Abschluss eines Grund-
vertrages hinsichtlich des Produktes freenet TV dar (Angebot), der dem Kunden in dieser Weise zugeht. 
Durch erstmaliges Aufrufen eines verschlüsselten Programms aus dem zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
Programmangebot des Produktes freenet TV nach Anschluss und Inbetriebnahme der Hardware (Ziffer 4 
Abs. 1) nimmt der Kunde dieses Angebot von MB an (Annahme). Hierdurch kommt der Grundvertrag zwi-
schen dem Kunden und MB hinsichtlich des Produktes freenet TV (nachfolgend Grundvertrag) zustande. 
MB verzichtet hinsichtlich der Annahmeerklärung des Kunden auf deren Zugang.

2) Die fortgesetzte Bereitstellung in Form der Zugänglichmachung bestimmter verschlüsselter Programme 
zur Entschlüsselung durch MB nach Ablauf der Gratisfreischaltung gemäß Ziffer 3 Abs. 2 oder nach Ablauf 
von kostenpflichtigen Freischaltungsphasen stellt jeweils einen rechtsgeschäftlichen Antrag gemäß § 145 
BGB auf Abschluss eines Einzelvertrages unter dem weiterhin bestehenden Grundvertrag hinsichtlich des 
Produktes freenet TV dar (Angebot auf Abschluss eines Einzelvertrages), der dem Kunden in dieser Weise 
jeweils zugeht. Durch Aktivierung eines vom Kunden zuvor entgeltlich erworbenen Freischaltcodes nimmt 
der Kunde dieses Angebot von MB auf Abschluss eines Einzelvertrages an (Annahme des Angebotes auf 
Abschluss eines Einzelvertrages); die Aktivierung kann der Kunde entweder telefonisch über die freenet TV  
Kundenhotline (0221/46708700) oder über www.freenet.tv vornehmen. Hierdurch kommt der jeweilige 
Einzelvertrag zwischen dem Kunden und MB hinsichtlich des Produktes freenet TV zustande (nachfolgend 
Einzelvertrag). MB verzichtet hinsichtlich der Annahmeerklärung des Kunden in Bezug auf den Abschluss 
des jeweiligen Einzelvertrages auf deren Zugang. Die weiteren Vertragsbedingungen des Einzelvertrages, 
insbesondere die Dauer der Freischaltung des freenet TV-Produktes, ergeben sich aus dem vom Kunden 
zuvor entgeltlich erworbenen Freischaltcode.

3) Der Kunde kann die für den Abschluss des jeweiligen Einzelvertrages nach vorstehendem Abs. 2 erforderli-
chen Freischaltcodes entweder im stationären Handel oder über www.freenet.tv entgeltlich erwerben.

3. Vertragsgegenstand von Grund- und Einzelverträgen; 
 Zusatzangebote Dritter
1) Gegenstand des Grundvertrages sowie der jeweiligen Einzelverträge zwischen dem Kunden und MB ist 

allein die technische Einräumung eines Zugangs zum entschlüsselten Empfang (nachfolgend Freischaltung) 
von über DVB-T2 verschlüsselt ausgestrahlten, privaten Free-TV-Programmen (nachfolgend freenet TV- 
Programmangebot). Die Bereitstellung der hierfür erforderlichen Hardware selbst (Ziffer 4 Abs. 1) sowie ein 
diesbezüglicher technischer Support im Hinblick auf die Installation und die allgemeine Fehlerbehebung 
sind nicht Gegenstand der Verträge.

2) Gegenstand des Grundvertrages nach Ziffer 2 Abs. 1 ist die Frei-schaltung des freenet TV-Programmange-
botes durch MB zu den in diesen AGB freenet TV sowie ggf. den Einzelverträgen niedergelegten Bedingun-
gen. MB gewährt dem Kunden während der Laufzeit des Grundvertrages, beginnend mit der erstmaligen 
Inbetriebnahme der Hardware (Ziffer 4 Abs. 1) durch den Kunden, eine Freischaltung des Programman-
gebotes, ohne dass der Kunde während dieser Zeit zur Zahlung eines Entgeltes als Gegenleistung für die 
Freischaltung verpflichtet ist (nachfolgend Gratisfreischaltung). Die Dauer der Gratisfreischaltung beträgt 
drei Monate.

3) Gegenstand des jeweiligen Einzelvertrages nach Ziffer 2 Abs. 2 ist nach der Gratisfreischaltung die weitere, 
kostenpflichtige Freischaltung des freenet TV-Programmangebotes durch MB für die mit dem Freischalt-
code bestimmte Dauer.

4) MB ist nicht für die Inhalte des freenet TV-Programmangebotes verantwortlich. Der Umfang und die Zu-
sammenstellung des freenet TV-Programmangebotes können sich während der Vertragslaufzeit ändern. 
Der Kunde hat keinen Anspruch auf einen bestimmten Inhalt des freenet TV-Programmangebotes im Rah-
men seines mit MB abgeschlossenen Grundvertrages bzw. abgeschlossener Einzelverträge, es sei denn, MB 
hat dem Kunden einen bestimmten Inhalt in Textform zugesagt. MB gewährleistet nicht, dass bestimmte 
Free-TV-Programme Teil des freenet TV-Programmangebotes sind. Insbesondere kann die Zusammen-
stellung des freenet TV-Programmangebotes bei der Nutzung von portabler Hardware (z. B. USB-Sticks) 
abweichen. Die jeweils aktuelle Zusammenstellung des freenet TV-Programmangebotes wird MB unter  
www.freenet.tv/programmangebot veröffentlichen.

5) Sofern im Zusammenhang mit dem Produkt freenet TV zusätzliche, separat von Dritten angebotene an-
dere Leistungen wie z. B. Video-on-Demand- oder Pay-TV-Angebote (Zusatzangebote Dritter) vom Kun-
den gebucht werden, sind bzw. werden diese nicht Gegenstand des Grundvertrages oder der unter dem 
Grundvertrag abgeschlossenen Einzelverträge zwischen dem Kunden und MB, sondern es gelten insoweit 
ausschließlich die zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Drittanbieter des Zusatzangebotes vereinbar-
ten vertraglichen Regelungen und Konditionen.

4. Nutzungsvoraussetzungen; Nutzungsrechte des Kunden;  
 Recht zur Sperre
1) Für die Freischaltung sowie für die tatsächliche Nutzung des Produktes freenet TV ist technische Voraus-

setzung, dass der Kunde über eine mit dem freenet TV-Logo sowie einer gerätespezifischen Identifika-
tionsnummer (nachfolgend „freenet TV-ID“) gekennzeichnete und somit von MB zertifizierte Hardware 
(z. B. Set-Top-Box, CI+-Modul, USB-Stick, nachfolgend Hardware) sowie über ein Wiedergabegerät (z. B. 
TV) und über eine sich im Empfangsgebiet von freenet TV befindende, vertikal ausgerichtete DVB-T-Emp-
fangsantenne (nachfolgend als Empfangsgeräte zusammengefasst) verfügt. Die mit dem freenet TV-Logo 
gekennzeichnete Hardware ist im Handel erhältlich. Der Kunde hat die Hardware separat und auf eigene 
Kosten zu erwerben.

2) Die mit dem freenet TV-Logo gekennzeichnete und somit von MB zertifizierte Hardware enthält eine Soft-
ware, mittels derer die Freischaltung erfolgt.

3) MB räumt dem Kunden ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, auf das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland beschränktes und zeitlich auf die jeweilige Dauer der Freischaltung gemäß Ziffer 3 Abs. 2 und 3  
dieser AGB freenet TV befristetes Nutzungsrecht an der auf der Hardware installierten Software zum 
Zwecke der jeweils vertragsgemäßen Entschlüsselung des freenet TV-Programmangebotes ein (nachfol-
gend Lizenz). Dem Kunden steht ausdrücklich nicht das Recht der öffentlichen Wiedergabe i.S.d. § 15 Abs. 2  
UrhG des entschlüsselten freenet TV-Programmangebotes zu. Der Kunde erhält die Lizenz ausschließlich 
für die private, nichtgewerbliche Nutzung.

4) Dem Kunden ist es daher insbesondere nicht gestattet,

 • die Software außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu nutzen,

 • die Nutzung der Software einer dritten Person außerhalb des eigenen privaten Haushalts zu  
 ermöglichen, 

 • die Software zur Entschlüsselung des freenet TV-Programmangebotes zu nutzen, wenn der Kunde das  
 freenet TV-Programmangebot einer Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit wiedergeben möchte,  
 z. B. als Betreiber einer Gaststätte, einer Fitness- und/oder Wellnesseinrichtung und in den allgemeinen  
 Aufenthaltsbereichen von Hotels, Krankenhäusern, Studentenwohnheimen, Campingplätzen und  
 Justizvollzugsanstalten,

 • die Software – soweit nicht gesetzlich zulässig und nicht abdingbar – zu vervielfältigen, zu bearbeiten,  
 umzugestalten, zu disassemblieren oder zu dekompilieren oder andere Verfahren auf sie anzuwenden,  
 die darauf abzielen, deren Quellcode oder deren Struktur zu erfahren oder Prozesse unberechtigt in  
 Erfahrung zu bringen oder zu beeinflussen, und

 • Handlungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen oder andere Geräte einzusetzen oder einsetzen  
 zu lassen, die dazu dienen oder dazu geeignet sind, verschlüsselte Programme unberechtigt zu ent- 
 schlüsseln und/oder unberechtigt entschlüsselt zu empfangen.

5) Die Nutzungsrechtseinräumung gilt für die Dauer der jeweiligen Freischaltung gemäß Ziffer 3 Abs. 2 und 3 
dieser AGB freenet TV.

6) MB ist berechtigt, die Lizenz des Kunden unverzüglich und ohne vorherige Ankündigung vorübergehend 
oder dauerhaft zu widerrufen und die Verwendung der Software zu sperren, wenn

 a. der Kunde die Software entgegen den Regelungen dieser AGB freenet TV, insbesondere entgegen  
 Ziffer 4 Abs. 5 dieser AGB freenet TV, verwendet oder

 b. auf Grund einer Rechtsverletzung, die der Kunde und/oder ein Dritter begangen hat, die unerlaubte 
 Nutzung der Software bzw. eine Umgehung der Verschlüsselung des Programmangebotes ermöglicht  
 wird.

5. Laufzeit und Kündigung der Verträge
1) Der Grundvertrag läuft auf unbeschränkte Zeit. Er kann vom Kunden jederzeit schriftlich und unter Angabe 

der freenet TV-ID mit einer Frist von zwei Kalenderwochen zum Monatsende gegenüber MB gekündigt 
werden, nicht jedoch vor Ablauf eines zum Zeitpunkt der Kündigung noch laufenden Einzelvertrages.

2) Der Einzelvertrag über die zeitlich befristete Freischaltung des freenet TV-Programmangebotes endet mit 
deren Ablauf automatisch, ohne dass es einer Kündigung seitens des Kunden bedarf.

3) Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

4) Da Vertragsgegenstand jeweils allein die Freischaltung des freenet TV-Programmangebotes durch MB für 
eine bestimmte Dauer ist, steht dem Kunden ein Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 
Grund in dem Fall nicht zu, in dem sich die Anzahl und/oder Zusammenstellung des Programmangebotes 
von freenet TV ändert (vgl. Ziffer 3 Abs. 4).

6. Vergütung
1) Der Kunde zahlt an MB für die Freischaltung des freenet TV-Programmangebotes für eine bestimmte Dauer 

außerhalb der Gratisfreischaltung eine Vergütung durch den Erwerb des jeweiligen Freischaltcodes.

2) Bei Erwerb des Freischaltcodes über www.freenet.tv können die Zahlungswege, die dem Kunden zur Verfü-
gung stehen, unter www.freenet.tv/preise eingesehen werden.

7. Rechte von MB
1) MB ist berechtigt, jederzeit und ohne vorherige Information des Kunden erforderliche unwesentliche vo-

rübergehende Leistungs-einstellungen und/oder -unterbrechungen zur Ausführung von betriebsbedingt 
oder technisch notwendigen Arbeiten vorzunehmen.

2) Daneben ist MB berechtigt, die Leistung einzustellen oder zu unterbrechen, wenn MB aufgrund gesetzli-
cher oder behördlicher Vorgaben hierzu verpflichtet wird.

3) MB ist berechtigt, die zur Freischaltung erforderliche und auf der Hardware installierte Software bzw. das 
Verschlüsselungssystem in unregelmäßigen Zeitabständen kostenfrei zu aktualiseren, zu ergänzen oder zu 
verändern. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Beibehaltung eines bestimmten Verschlüsselungssystems.

8. Haftung und Gewährleistung
1) MB haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend 

macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von MB, beruhen.

2) Soweit MB die leicht fahrlässige Verletzung einer vertragswesentlichen Hauptpflicht angelastet wird,  
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Ver-
letzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 
vertrauen kann, ist die Schadensersatzhaftung von MB auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt.

3) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unbe-
rührt.

4) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

5) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.

6) MB haftet nicht für die Inhalte des freenet TV-Programmangebotes oder des Zusatzangebotes Dritter, 
sofern nicht eigene Programm- oder Zusatzangebote von MB betroffen sind (z. B. multithek); es sind aus-
schließlich die jeweiligen Anbieter des Programmangebotes bzw. Zusatzangebotes für den jeweiligen Inhalt 
verantwortlich.

7) MB haftet nicht für die Einhaltung einer bestimmten Qualität des über freenet TV empfangbaren Pro-
grammangebotes, da Vertragsgegenstand ausschließlich die technische Einräumung eines Zugangs zum 
entschlüsselten Empfang von digital verschlüsselt ausgestrahlten, privaten Free-TV-Programmen ist. Die 
Qualität des über freenet TV empfangbaren Programmangebotes hängt von Faktoren ab, die außerhalb des 
Verantwortungsbereichs von MB liegen (z. B. von der Qualität der durch die Programmveranstalter bereit-
gestellten Signale oder auch von der Leistungsfähigkeit des vom Kunden eingesetzten Empfangsgerätes).

8) MB haftet nicht für etwaige Einschränkungen der Aufnahmemöglichkeiten von Programmangeboten und/
oder Wiedergabe von aufgezeichneten Programmangeboten.

9. Datenschutz
1) Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutz-gesetzes ist die MEDIA BROADCAST GmbH,  

Erna-Scheffler-Straße 1, 51103 Köln. MB erklärt, dass sie die datenschutzrechtlichen Vorschriften des Bun-
desdatenschutzgesetzes und anderer Rechtsvorschriften beachtet und einhält.

2) Personenbezogene Kundendaten werden von MB zum Zwecke der Vertragserfüllung, der Zahlungsabwick-
lung und des Kundenservice erhoben, verarbeitet und genutzt.

3) MB behält sich vor, im Rahmen der oben genannten Zwecke Dienstleister nach Ziffer 11 zu beauftragen und 
einzusetzen.

4) Der Kunde kann sein Recht auf Auskunft über seine gespeicherten Daten sowie ggf. sein Recht auf Berich-
tigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten unentgeltlich wahrnehmen.

5) Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten sowie bei Auskünf-
ten, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie bei Widerruf erteilter Einwilligungen kann sich 
der Kunde über die freenet TV-Kundenhotline oder über datenschutz@freenet TV an die verantwortliche 
Stelle wenden.

10. Einsatz von Subunternehmern
 MB ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Pflichten oder Wahrnehmung ihrer Rechte Dritte zu beauftragen (Sub-

unternehmer). MB haftet für die Leistungserbringung von Subunternehmern wie für eigenes Handeln.

11. Salvatorische Klausel
 Sollte eine Bestimmung in diesen AGB freenet TV oder eine sonstige vertragliche Regelung unwirksam sein 

oder werden, wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht be-
rührt. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Vertragspartei 
darstellen würde.

MIT DER INBETRIEBNAHME DER HARDWARE ERKLÄREN SIE SICH MIT DER GELTUNG DER ALLGEMEINEN  
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON freenet TV DER MEDIA BROADCAST GMBH EINVERSTANDEN

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON freenet TV DER MEDIA BROADCAST GMBH

Stand: Februar 2016, Version 1.0

Anbieter: MEDIA BROADCAST GmbH
   Erna-Scheffler-Straße 1, 51103 Köln
   Tel.: 0221/46708700
   E-Mail: info@freenet.tv

Beschwerden: Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an o. g.  
Kontaktdaten.

Art der Dienstleistung: Zugänglichmachung digital verschlüsselter 
TV-Programme zur Nutzung für begrenzte Zeit.

Bedingungen: Die Gratisfreischaltung beginnt mit dem erstmaligen 
Aufrufen eines verschlüsselten Programms aus dem zu diesem Zeit-
punkt bestehenden Programmangebot des Produktes freenet TV  
nach Anschluss und Inbetriebnahme der Hardware durch den Kun-
den. Die Dauer der Gratisfrei-schaltung beträgt drei Monate.

Nach Ablauf der Dauer der Gratisfreischaltung besteht eine weitere 
Nutzungsmöglichkeit des freenet TV-Angebotes jeweils durch ent-
geltpflichtigen Einzelerwerb von sog. Freischaltcodes seitens des 
Kunden gemäß den Bedingungen des jeweiligen Freischaltcodes 
für den darin bestimmten festen Zeitraum der Freischaltung, begin-
nend ab Einlösung des Freischaltcodes.

Laufzeit der Verträge: Der Grundvertrag wird unbefristet abge-
schlossen. Die Laufzeit der Einzelverträge richtet sich nach der je-
weils im Freischaltcode angegebenen Laufzeit der Freischaltung.

Preise/Gesamtpreis: Der Grundvertrag ist unentgeltlich. Der Preis 
des jeweiligen Einzelvertrages wird beim Erwerb des jeweiligen 
Freischaltcodes angegeben und richtet sich nach der vom Kunden 
gewählten Laufzeit der Freischaltung. Der Gesamtpreis aller Einzel-
verträge ist die Summe der Preise der einzelnen Freischaltcodes.

Fracht-, Liefer- und Versandkosten: Es werden keine Fracht-,  
Liefer- oder Versandkosten berechnet.

Termin der Leistungserbringung: Die Leistungserbringung zur 
Freischaltung des Programmangebotes wird nach Abschluss des 
Grundvertrages sowie des jeweiligen Einzelvertrages grundsätzlich 
innerhalb weniger Minuten erfolgen, längstens jedoch innerhalb ei-
ner Stunde.

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (MEDIA  
BROADCAST GmbH, Erna-Scheffler-Straße 1, 51103 Köln, E-Mail:  
widerruf@freenet.tv) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein 
mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Musterwiderrufsformular verwenden, was 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlun-
gen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mit-
teilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte be-
rechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufs-
frist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag 
zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertra-
ges unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich 
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht.

MUSTERWIDERRUFSFORMULAR

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte  
dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An die MEDIA BROADCAST GmbH
 Erna-Scheffler-Straße 1, 51103 Köln
 E-Mail: widerruf@freenet.tv

 Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)  
 abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der  
 folgenden Dienstleistung:

 freenet TV

 Bestellt am (*)/erhalten am (*)

 freenet TV-ID  
 (diese ist auf Ihrer Hardware vermerkt) 

 Name des/der Verbraucher(s)

 Anschrift des/der Verbraucher(s)

 Unterschrift des/der Verbraucher(s) 
 (nur bei Mitteilung auf Papier)

 Datum

 (*) Unzutreffendes durchstreichen.

VERBRAUCHERINFORMATIONEN
(gemäß Art. 246a des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) – Fernabsatzvertrag)

Stand: Februar 2016, Version 1.0
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OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

INTEK DIGITAL products use certain open source operating system software distrib-
uted pursuant to GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, Inc.
The following GPL software source codes used in this product can be provided. 
Please contact us at staff@intekdigital.com.

	GPL SOFTWARE
Linux
Busybox
Dosfstools

Appendix

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.  

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 

the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software-

-to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free 

Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free 

Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it 

to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are de-

signed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service 

if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use 

pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
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To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to 

surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the 

software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipi-

ents all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And 

you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you 

legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there 

is	no	warranty	for	this	free	software.	If	the	software	is	modified	by	someone	else	and	passed	on,	we	want	its	

recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not 

reflect	on	the	original	authors’	reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redis-

tributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To 

prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at 

all.

The	precise	terms	and	conditions	for	copying,	distribution	and	modification	follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICA-
TION

0 . This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder 

saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The «Program», below, refers to 

any such program or work, and a «work based on the Program» means either the Program or any derivative 

work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with 

modifications	and/or	translated	into	another	language.	(Hereinafter,	translation	is	included	without	limitation	in	

the	term	«modification».)	Each	licensee	is	addressed	as	«you».

Activities	other	than	copying,	distribution	and	modification	are	not	covered	by	this	License;	they	are	outside	its	

scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its 

contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). 

Whether that is true depends on what the Program does.
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1 . You may copy and distribute verbatim copies of the Program›s source code as you receive it, in any 

medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright 

notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any 

warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 

protection in exchange for a fee.

2 . You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the 

Program,	and	copy	and	distribute	such	modifications	or	work	under	the	terms	of	Section	1	above,	provided	that	

you also meet all of these conditions:

a)	You	must	cause	the	modified	files	to	carry	prominent	notices	stating	that	you	changed	the	files	
and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is 

derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third 

parties under the terms of this License.

c)	If	the	modified	program	normally	reads	commands	interactively	when	run,	you	must	cause	
it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an 

announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or 

else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these 

conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself 

is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program 

is not required to print an announcement.)

These	requirements	apply	to	the	modified	work	as	a	whole.	If	identifiable	sections	of	that	work	are	not	derived	

from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this 

License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when 

you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of 

the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire 

whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; 

rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the 

Program.
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In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work 

based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under 

the scope of this License.

3 . You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or 

executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be 

distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software 

interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a 

charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-

readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 

and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source 

code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the 

program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The	source	code	for	a	work	means	the	preferred	form	of	the	work	for	making	modifications	to	it.	For	an	execut-

able work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated 

interface	definition	files,	plus	the	scripts	used	to	control	compilation	and	installation	of	the	executable.	However,	

as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in 

either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system 

on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then 

offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source 

code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4 . You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under 

this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will 

automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, 

from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full 

compliance

.
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5 . You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you 

permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if 

you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the 

Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, 

distributing or modifying the Program or works based on it.

6 . Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically 

receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms 

and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients› exercise of the rights granted 

herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7 . If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not 

limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that 

contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you 

cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent 

obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license 

would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly 

through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from 

distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of 

the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to con-

test validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software 

distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous con-

tributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of 

that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other 

system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 

License.

8 . If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copy-

righted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit 

geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among 

countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of 

this License.
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9 . The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from 

time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address 

new problems or concerns.

Each	version	is	given	a	distinguishing	version	number.	If	the	Program	specifies	a	version	number	of	this	

License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions 

either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does 

not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software 

Foundation.

10 . If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are 

different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software 

Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will 

be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting 

the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11 . BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 

PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED 

IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM «AS 

IS» WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT 

LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH 

YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY 

SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 . IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 

COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 

PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 

SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 

USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 

INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM 

TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to 

achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To	do	so,	attach	the	following	notices	to	the	program.	It	is	safest	to	attach	them	to	the	start	of	each	source	file	

to	most	effectively	convey	the	exclusion	of	warranty;	and	each	file	should	have	at	least	the	“copyright”	line	and	

a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program’s name and an idea of what it does.

Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or

modify it under the terms of the GNU General Public License

as published by the Free Software Foundation; either version 2

of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the

GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License

along with this program; if not, write to the Free Software

Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details

type `show w’.  This is free software, and you are welcome

to redistribute it under certain conditions; type `show c’ 

for details.

The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the appropriate parts of the General Public 

License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w’ and `show c’; they 

could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright 
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disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright

interest in the program `Gnomovision’

(which makes passes at compilers) written 

by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice
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